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Wirkungsbereich

Uebergeordnete
Vorschri ften

inhalt der Ueber-
bau ungs ord nung

Gestal tungsgrund-
sätze

A. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Art. l

Die Ueberbauungsordnung "Quellmatt" mit Ausbau Schul-
strasse giit für das im Ueberbauungsplan m'it der ent-
sprechenden Begrenzungslinie bezeichnete Gebiet,

Arl. ?

lsoweit die vorliegenden Ueberbauungsvorschriften n'icht
anderes festlegen, gelten die Bestimmungen des Bauregle-
mentes der Geme'inde Ipsach.
t,
'Das Plangebiet gilt als l,rlohnzone gemäss Art. 4,3 des
Baureglementes der Gemeinde Ipsach.
?
"Es gilt die Empfindl'ichkeitsstufe II gemäss Art. 43 der
eidg. Lärmschutzverordnung.

Art. 3

in der Ueberbauungsordnung werden verbindlich geregelt:

- Die Bas'iserschl iessung Schulstrasse;
- Die Flächen und Anschiüsse für die Parkierung und Haus

zufahrten;
- Die Lage der Baufelder und die zulässigen Gebäudeabmes-

su ngen;
- Dle Nutzungsbestimmungen für die verschiedenen Umge-

bungszonen;
- Die Lage und Abmessung der gemeinschaftl'ich nutzbaren

Bere i che;
- Die Landschaftsgestaltung der südlichen Sied'lungsbe-

gren zung.

Art.4
1'Bauten, Anlagen und Aussenräume unterstehen dem Ziel
einer guten Gesamtwirkung. Artikel 3.1 des Geme.indebau-
reglementes gi lt sinngemäss.
2
'Innerhalb der Baufelder 3 und 4 ist bezüglich des archi-
tektonischen Ausdruckes, der Dachform, der Materialwahl
und der Farbgebung eine abgestimmte Charakteristik zu ge-
währleisten. Bel etappenweiser Realisierung haben sich
spätere Vorhaben harmonisch an das Bestehende anzupassen.
a

'Die Gebäudegestaltung im Baufeld 3.2 ist auf Seite Schul-
strasse angemessen aufzug'l i edern.
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Bas'i serschl iessung

Ha us z ufa hrten

Parkierung

B. ERSCHLI ESSUNG, PARKI ERUNG

Art. 5

Die für die Basiserschliessung ausgesch'iedenen Flächen
dienen fi;r folgende Massnahmen:

- Schulstrasse: Ausbau des Fahrbere'iches auf 4.50 m. Er-
stellung e'ines Gehbereiches von 3.00 m Breite auf der
Südsei te m'it Baumpf 1 anzungen

- Erstellung einer Trafostation am bezeichneten Standort.

Art. 6

1Di. ir Plun bezeichneten Massnahmen der Feinerschlies-
sung gelten als Hauszufahrten und Hausanschlüsse gemäss
Art. i06 des kant. BauG.

c
'Erstellung, Unterhalt sowie Schneeräumung erfolgt durch
die Grundeigentümer.

3Di" Hurrzufahrten sind hinsichtlich der technischen Vor-
aussetzungen a1s Notzufahrt (t{ehrdienste, Ambulanz) und
für andere Ausnahmefälle (Zügelwagen) auszubilden.
A*Die'im Plan angegebenen Breitenmasse gelten als Richt-
wert.

Art. 7

1Fi;" die Erstellung von Abstellpiätzen für Motorfahrzeuge
und Fahrräder g'ilt Art. 50ff der kant. BauV.

2FU" die Baufelder 1 und 2 kann die Parkierung individuell
ab Schulstrasse, beziehungswe'ise über die Hauszufahrten
erfol gen.

3FU" die Baufelder 3,4 und 5 hat die Parkierung in gemein-
schaftl i chen Parki erungsan 1 agen zu erfo'l gen. Di e im P I an
bezeichneten Flächen (Park'ierung/Anschlusszonen) d'ienen der
oberirdischen Parkierung (Besucherplätze) und bei den zwei
bezeichneten Stellen für die Zufahrt zu unterird'ischen
Einstel lgaragen.

_)
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Umgebungszonen

Sektor A

Sektor B

Sektor C

Gemei nschafts-
fl ächen

i s"kto"
sta I tete
Landwi rt

C. NUTZUNGSBESTIMMUNGEN

Art. 8

Die Umgebungszone Sektor A ist für die private Nutzung
verfügbar. Die Erstellung von unbewohnten An- und Neben-
bauten ist gestattet; es gilt Artikel 3.7 des Gemeinde-
bau reg I emen tes.

Art.9
1'Die Umgebungszone Sektor B dient für private oder gemein-
schaftliche Gartenbereiche, Vorzonen und Weganlagen. Es
s'ind nur offene Bauten und Anlagen der Gartengestaltung
zugelassen, wie Trennwände, Pergolas und ähnliches.
t'Die Anordnung von oberirdischen Abstellplätzen für Motor-
fahrzeuge'ist ausgeschlossen.

Art.10
1

'Die Umgebungszone Sektor C dient für die Erstellung von
Hauszugängen, Vorplätzen und Aehnlichem, Es können 1-ge-
schossige An- und Nebenbauten für gemeinschaftl"iche Be-
dürfnisse erstellt werden (Fahrradunterstände, Geräte-
räume, Containerstandplätze, usw.). Die Maximalhöhe sol-
cher Bauten (hOchster Punkt der Dachfläche) beträgt 3.50 m.
Es gilt keine Längen- oder Flächenbegrenzung. Die Bauten
können an dje Sektorgrenze gestellt werden.
?'Die Anordnung oberirdischer Autoparkplätze ist ausge-
sch I os sen.

Art. 1 1

1Di" G"r"inschaftsfläche a dient der Gestaltung eines
Spielplatzes und Grünbereiches im Sinne von Art. 46 der
kant. BauV. Der Zweckbestimmung d'ienende bauliche Ein-
richtungen wie Gartenlaube, Pergola, etc. sind zulässig.
2Di" G"r"inschaft,sfläche b ist für die Erstellung eines
Hartplatzes zunr Spie'len bestimmt. Das Befahren mit Motor-
fahrzeugen ist nur in Ausnahmefäl'len zugelassen (gemäss
Art. 6.3).

Art. 12

)

Ld
nS
sch

ient der Gestaltung eines landschaftlich ge-
'iedlungsabschlusses und Puffers gegen das
aftsgeb i et.

J

J
I

I

Sektor L
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'Es gilt folgender Gestaltungsgrundsatz: Pflanzung einer
locker ausgebildeten Strauchhecke mit standortgerechten
t,rli ldgehö1zen (Liguster, Holunder, Hasel, Schneebal l, Pfaf-
fenhütchen, etc. ). Bezüglich der Pflege ge'lten die l,rleglei-
tungen des Landschaftsrichtplanes (s. Anhang I).
3Di" Fläche'ist von den angrenzenden Grundeigentümern "in

gesamtheitl'ichem Sinne auf Bas'is e'iner entsprechenden
Vereinbarung (Art. ?1) zu unterhalten.
4Die Breite des Landschaftsstre'ifens bemisst s'ich ab Bau-
gebietsgrenze aufgrund der flächenneutralen Grenzbegradi-
gung mit der Parzelle Gbbl. Nr. 35.

D. BEBAUUNG

Art. 1 3

lDie ma"imale Ausdehnung von Hauptgebäuden wird durch
die Baulinien bestimmt.

ZFU. die Baufelder 3, 4 und 5 ist eine minimale Ausnüt-
zung einzuhalten und im Baugesuch als Bruttogeschoss-
fläche (Art. 93 der kant. BauV) nachzuweisen.
Sie beträgt für die Baufelder

Baufelder

Geschosszahlen

- 3.1
- 3.?
- 4.1
-5

GFu nd 3.3

, 4.2 und 4.3

: je 790n28
: 1'050 m2 B

: je 590m28
: 550m28

GF

GF

GF

a

'Vorspringende offene Baute'ile w'ie Vordächer, Vortreppen,
Bal kone (auch m'it Seitenwänden ) dtirfen auf den Längssei -
ten der Gebäude maximal 1.50 m über die Baulinien hinaus-
ragen. Auf der besonnten Längsse'ite dürfen Balkone bis
2.50 m hinausragen, sofern ihre Fläche diejenige eines
durchgehenden Balkons von 1.50 m T'iefe nicht überste'igt.

Art.14
1Al, G"r.hoss zählen das Erdgeschoss und die 0bergeschos-
se nach Art. 3.13 Gemeindebaureglement. Für die einzelnen
Baufelder gelten folgende max. Geschosszahlen:
- Baufelder 1 und 2 : max. 2 Geschosse
- Baufelder 3, 4 und 5 : max. 3 Geschosse

2'Das Kellergeschoss zählt in allen Baufeldern als Geschoss,
wen n

- di e Bruttogeschossf I äche der h'ier untergebrachten [,rjohn-
räume mehr als 302 ausmacht,

- das fertige Terrain im Mittel mehr als 1.20 m überragt
wi rd.
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Gebäudehöhen

Dachausbau /
Dachgesta I tu ng

2

i

Art. 1 5

1Di. G"baudehöhe wird (gemäss Art. 3.12 des Gemeindebau-
reglementes) in der Fassadenmitte gemessenr und zwar vom
gewachsenen Boden bis oberkant rohe Decke über dem ober-
sten Vol l gjeschoss. Der gewachsene Boden 'ist im Anhang II
als Hi nwe'isinventar festgehalten.

Auf der Talseite der Baufelder ist eine Mehrhöhe von
.00 m gestattet.

3Di" G"baudehöhen betragen maximal
- 7.00 m in den Baufeldern 1 und 2

- 9.00 m 'in den Baufeldern 3, 4 und 5.

Art. i 6

Baufelderi und2=
1 In d"n Baufeldern
zugelassen. Der Ein
Dachraum ist in Ver
gestattet.
2Es gilt das nachfolgend beschriebene Maximal-Gabarit:

- Kniestock-, beziehungsweise Brüstungshöhe max. 0.50 m;

- Neiqunqswinkel ab Kniestock, beziehungsweise Brüstung,
ru"] 3öo a. T. ;

- Höchster Punkt der Dachfläche max. 4.00 m über der zu-
läss'igen Gebäudehöhe (0K rohe Decke über dem obersten
Geschoss ) .

- Ueber das maximale Gabarit dürfen ke'ine Dachaufbauten
(Lukarnen, Aufgänge, etc.) hinausragen. Erlaubt sind
ausschliessl'ich l'iegende Dachfenster sowie technische
Einrichtungen (Kamine, Lüftungsrohre, u.ä.).

o

)

)

1 und 2 sind Schräg- oder Flachdächer
bau von Wohn- und Arbeitsräumen im
bindung mit, dem obersten hlohngeschoss
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Baufelder 3,4 und 5 :

3In d"n Baufeldern 3,4 und 5 sind die Bauten mit Flach-
dach auszubilden. Die Flachdächer sind zu begrünen.
n+Es gi I t das nachfol gend beschri ebene Maxi mal gabari t:
- Brüstungshöhe maximal 0.50 m

- Ueber das maximale Gabarit d
Aufbauten h'inausragen. Erlau
techni sche E'inri chtungen (Ka

;

ürfen ke i ne zusätzl i chen
bt sind ausschliessl'ich
mi ne, Lüftungsrohre, etc. ).

) Z"itpunkt der
Aus fü hrung

Baumpfl anzungen

FTachdach begrünt

E. UMGEBUNGSGESTALTUNG

Ant.17

Art. 18
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Die Gemeindebehörde bestimmt, welche Aussenanlagen und
Gestaltungsmassnahmen im Rahmen jewe'iliger Bauetappen zu

realisierän s'ind (trlege, Plätze, Grünbereiche). Diese s'ind
Bestandteil des Umgebungsgestaltungsplanes im Baugesuchs-
ve rfahren.

I

J iDi"'im Plan bezeichneten Alleebäume an der Schulstrasse
gehören zur Basiserschliessung' Die angegebene Positionie-
rung gilt wegleitend.

2Di" b"'iden Baumgruppen auf der Ostseite (Begleitung der-
Quel lmattstrasse, bzw. Siedlungsabsch'luss gegen d'ie Hueb)
gelten als zwingender Bestandteil der Ueberbauungsordnung.
Die zu pflanzenden Baumarten werden von der Gemeinde be-
stimmt. Sie haben bei Pflanzung eine Mindesthöhe von 3.00 m

au fzuwei sen."l

J
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Umgebung Bereich 0st

Kehrichtabfuhr

Vereinbarungen

I n krafttreten

'Auf dem privaten Grund 'ist darauf zu achten, dass stand-
ortheimische Bäume gepflanzt werden. Es gilt ein Richtwert
von 1 Hochstammbaum pro 400 mZ Bruttogeschossfläche.

Art. 1 9

1'Ueber der Tiefgarage im Bere'ich der Gemeinschaftsfläche a
ist eine Vegetationsdecke von mindestens B0 cm vorzusehen,
dam'it auch Hochstammbäume gepflanzt werden können,

2Di. Arrsenräume sind als e'inheitlich w'irkende, durch-
fliessende "Parklandschaft" zu gestalten.

3Auf d"n Flächen für Parkjerung ist die Erstellung von
leicht wirkenden Ueberdeckungen zugelassen. Allfä11ige
seitliche Abschlüsse sind mit den Mitteln der Gartenge-
staltung zu realisieren (Hecken, Palisaden, etc. ).

Art. 20

Kehrichtdepots beziehungsweise Containerstandplätze s'ind
an der Basi serschl iessung (Schul strasse, Quel lmattstrasse)
anzuordnen. Die definitiven Festlegungen erfolgen im Bau-
gesuchsverfahren.

F. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Art. 21

Die Grundeigentümer im Planperimeter haben die erforder-
I ichen pri vatrechtl i chen Verei nbarungen für gemei nsame
Nutzungs- und Anschlussrechte (Zufahrten, Fusswege, Frei-
flächen) sicherzustellen. Ein Vorvertrag, der die Modali-
täten der wesentlichsten Vertragsgegenstände regelt, ist
Voraussetzung für die Genehm'igung der Ueberbauungsordnung.

Art. 22

Die Ueberbauungsordnung tritt m'it Genehmigun
Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) in Kr

)

g durch das
aft.



GENEHMIGUNGSVERMERKE

Vorprüfung vom 7. April und 31 . August 1995

publikation im Amtsblatt vom 23. und 27 September 1995
im Nidauer Anzeiger vom 22. und 29' September 1995

Öffentliche Auflage vom 25. September bis 24. Oktober 1995

Eingegangene EinsPrachen :

Erledigte Einsprachen:

Unerledigte EinsPrachen:

4B

42

6 (betreffend Schulstrasse)i

I Beschlossen durch die Gemeindeversammlung am 25. April 1996

Namens der Einwohn emeinde lpsach:

Der Präsident

Die Sekretärin:

Publikation für materielle Anderungen:

im Amtsblatt vom 5. Juni 1996

im Nidauer Anzeiger vom 31. Mai 1996

Öffentliche Auflage vom 3. Juni bis 3. Juli 1996

Eingegangene Einsprachen: keine

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:

lpsach, den 4. uuni lggZ Die Gemeindeschreiberin:

Genehmigt durch das kantonale Amt für Gemeinden und Raumordnung

GENEHMIGT gemäss
Ver-ftig ung votn... .0.2..ffP,,..t909..

und RaumordiiunArnt für Gerlein CJ



ANHANG I

Bedeutung, Anforderung und Pflegeanleitung für die Schaffung einer Hecke 'im

Sektor L gemäss Art. 12. Auszug aus dem technischen Bericht zum Richtplan
Land schaft.

E'ine gut, gestufte und artenreiche Hecke erhält man am besten durch regelmässige
Pflege. Dabei'ist es besser, eher schwach, dafür aber häufig einzugre'ifen. Der
Schnitt muss den verschiedenen Arten angepasst sein: E'in Teil der Bäume, auch
d'ie durchwachsenden Jungbäume, müssen entfernt werden (durchforsten). E'inzelne,
gut gewachsene Bäume, v.a. Eichen, Kirsch-, Nuss- und Birnbäume sowie Kopfwei-
den sollen möglichst alt werden können.

Schnell wachsende Baum- und Straucharten werden auf den Stock gesetzt (Hasel,
Weise, Erle, Esche).

Langsam wachsende Arten sind weniger konkurrenzkräftig, sie werden nur seit-
lich und höhenmässig auf ca, 1n5 m zurückgeschnitten und nur bei starker Hek-
kenüberalterung (20 und mehr Jahre) auf den Stock gesetzt (bleiss- und Schwarz-
dorn, Pfaffenhütchen, Liguster, Schneeball, Holunder etc.). Das Schnittgut
sollte entfernt oder zum Vermodern an Haufen zusammengetragen werden.

Straucharten: L'i guster, hleissdorn, Schwarzdorn, Hagebutte, Hartriege'1, Pfaffen-
hütchen, gemeiner Schneeball, wolliger Schneeball, Hasel, schwarzer
Geissblatt, Sanddorn, Kreuzdorn, Buchs, Faulbaum, Brombeere, Himbee

Holunder,
F€, Strauch-

dcr Pf lcge zul ange zugewartet. Es hi I ft dann nur e'in rad'ikales
etzen. Damit werden jedoch schnellwachsende Arten gefördert und

Pf1 egeaufwendungen erhöht.

weiden, Lianen (Efeu, Niele, Hopfen, Geissblatt). Die jeweil'ige Artenzusammen-
setzung hängt stark von der Bodenfeuchtigkeit und der Sonnenexpos'ition ab.

Halbbaumarten: ASp€, Feldahorn, Hagebuche, Mehrbeere, Grau- und Schwarzerle,
Traubenk'irsche, Elsbeere, Tierlibaum, l,{'i'ldapfe'ln hjeiden.

Fehler, die zu vermeiden sind:

Häufi g wi rd
Auf-den-Sto
di e zukünft

m'it
c k-S
i gen

Oft wird stark in den Strauchmantel eingegriffen und zu viele Bäume stehenge-
lassen. Es sollte aber umgekehrt sein, den ein dichter Strauchmantel bremst
das Aufwachsen von Bäumen und spart zukünfitge Pflegeaufwendungen.

Hecken sollten seitlich nicht mit Schlegelgeräten rrrasiert" werden (Absinken
der ökologischen Qual ität).

.J

_l
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ANHANG II

Terrainaufnahme Höhenkurvenplan vom 19. 10. i993.
Vermessungs- und Ingenieurbüro Kauter + Hutzl i I 2560 N'idau.

J
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